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RS OGH 1981/10/20 5Ob535/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1981

Norm

ABGB §96

Rechtssatz

Kann der Dritte aus den Umständen erkennen, daß der handelnde Ehegatte als Vertreter auftritt, haftet nur der

andere Ehegatte. Der Vertrag kommt nur zwischen diesem und dem Dritten zustande, der handelnden Ehegatte ist -

ohne daß es der O6enlegung bedurfte - Vertreter und kann selbst nicht aus dem Vertrag in Anspruch genommen

werden.
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